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Kirchengesetz über die Vorbildung und die Anstellungsfähigkeit der Pfarrer 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 24. Oktober 1953 

Die Landessynode ider Evangelischen Kirche von 
. Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

L 
Einleitende Bestimmungen 

Der Dienst des Pfarrers erfordert Männer, die 
· zu diesem Amt berufen und im Glauben an das 
Evangelium gegründet sind, Jesus Christus, den 
Gekreuzigten und Auferstandenen als ihren Herrn 
und .Heiland erkennen und ihn durch ihren Wandel 
bezeugen. 

§ 1 
(1) Das Pfarramt kann in der Evangelischen 

Kirche von Westfalen nur dem .übertragen· werden, 
der die für den Dienst des Pfarrers erforderlichen 
Gaben hat, theologisch und praktisch hinreichend 
vorgebildet ist, die . Grundartikel der Kirchenord
nung anerkennt und sich verpflichtet, die Or,dnung 
d~r Kirche gewissenhaft zu beachten. 

(2) Die Evangelische Kirche von Westfalen hat 
die Aufgabe, die Liebe zu solchem Dienst zu wecken 
und dafür. Sorge zu tragen, daß alle, die das Amt 
begehren und ausüben, Hilfe, Förderung und W ei
sung erfahren. 

(3) In der EvangeUschen Kirche von Westfalen 
kann ordiniert und zum Pfarrer berufen werden, 
wer Glied einer zur Evangelischen Kirche . in 
Deutschland gehörenden Kirche ist, nach den Be
stimmungen dieses Gesetzes die Befähigung zum 
Pfarramt nachgewiesen hat und für anstellungs
fähig erklärt worden ist. Er muß mindestens 
2.5 Jahre alt und frei von Krankheiten und Ge
brechen sein, die ihn an der Ausübung des Amtes 
hindern. 

§ 2 

(1) Die Befähigung zum Pfarramt wird durch 
zwei theologische Prüfungen nachgewiesen. Die 
Prüfungen erfolgen ·durch das Theologische Aus
bildungs- und Prüfungsamt. 

(2) Das Theologische Ausbildungs- und Prü
fungsamt besteht aus 

a) von der Kirchenleitung beauftragten Mitgliedern 
c;Ier Kirchenleitung und des Landeskirchenamts, 

b) Mitgliedern, welche die Landessynode wählt, 

c) von. ider Kirchenleitung beauftragten Professoren 
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität M.ünster und Dozenten der Theolo
gischen Schule Bethel 

(3) Den Vorsitz führt der Präses. Er kann sich 
durch einen hauptamtlichen Theologen der Kirchen
leitung vertr.eten lassen. 

§ 3 

(1) Die Prüfungen werden von Prüfungskommis
sionen abgenommen, die nach Bedarf aus den 
Mitgliedern des Theologischen Ausbildungs- und 
Prüfungsamtes gebildet werden. Den Vorsitz führ:t 
der Präses oder sein Vertreter. 

(2) In den Kommissionen für die erste Prü;fung 
soll die Zahl der Professoren und Dozenten in der 
Regel die Hälfte der Mitglieder ausschließlich des 
Vorsitzenden betragen; in den Kommissionen für 
·die zweite Prüfung sollen mindestens zwei Profes
soren bzw. Dozenten mitwirken. 

II. 
Vorbildung und erste theologische Prüfung 

§ 4 

(1) Das Studium der Theologie erfolgt nach Ab
legung der Reifeprüfung auf einer deutschen höhe
ren Lehranstalt an einer deutschen Theologischen 
Fakultät, Kirchlichen Hochschule oder an einer von 
der Kirchenleitung anerkannten ausländischen 
Hochschule. Die Gesamtdauer des Studiums beträgt 
mindestens 8 Semester; davon muß die Ausbildung . 
an einer Theologischen Fakultät die Mehrzahl der 
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$~mester ·umfassen*)·, min'd~tens 2 Semester. S<>ll 
.. der Stuaent an der Universitat Miliister. oder an. der 
Theologischen Schule Bethe1 studieren. 
. . (~) Werden im. R~ifezeugnis nicht mjndestens 
·ausreicpep.de Kenntnisse in der lateiriisclien, grie-

' · chischen und hebräischen Spracpe nachgewiesen, so 
hat der Studierende eine entsprechende Nach
.prüfung abzulegen und danach noch ntlndestens 
'6 Semester zu s.tudieren. · 

(3) Die Kirchenleitung ist ermächtigt, mit Rück
sicpt auf ein theologisches Studium an einer nicht 
nach Abs; 1 anerkannten Fakultät bzw. Kirchlichen 
Hochschule oder mit Rücksicht auf einen sonstigen 
Bildungsgang von den vorgeschriebenen Studien
zeiten einen angemessenen Zeitraum zu erlassen, 
unter besonderen Umständen auch von den Erfor
dernissen der Absätze 1 und 2 zu befreien. 

§5 

{1) Der Theologiestudent ihat sich im Laufe 
seines Studiums · gründliche Kenntnisse in den 
Hauptdisziplinen der theologischen Wissenschaft zu 
erwerben und in gewissenhafter wissenschaftlicher 
/Arbeit seine theologische Urteilsfähigkeit zu üben. 
Er soll sich bemühen, sein theologisches Studium in 
Verbindung mittler geistigen Situation der Gegen
wart zu bringen und sein Verständnis derselben 
s1:äpdig zu erweitern u.nd zu vertiefen. 
. (2) Diese theofogische Arbeit Wird in dem Maße 

· fruchtbar sein, a}.s .der Theologiestudent darauf he
r.lacht ist, in lebendiger Verbundenheit mit der 
Gemeinde sein Leben unter der christlichen Bot
schaft. zu führen. 
. (S) Als Hilfe für das Theologiestudium gibt die 
.Kirchenleitung· Richtlinien .heraus. Sie veranstaltet 
besondere Rüstzeiten, die dazu dienen, die Ver
bindung· der Studenten mit der Kirche zu festigen, 

·sie in einzelne Gebiete des kirchlichen Dienstes ein
zuführen und Fragen des Studiums und des persön
Uchen Lebens mit ihnen zu besprechen. 
. (4) Theologiestudenten, die in Westfalen die 

·· theologischen Prüfungen ablegen wollen, sollen sich 
möglichst bei Beginn ihres Studiums bei dem zu
ständigen SuperJ.ntendenten vorstellen und sich 
. schriftlich bei dem Landeskirchenamt anmelden. 

§ 6 

(1) Die Meldung zur ersten Prüfung ist frühe
stens nach Ablauf der in § 4 festgesetzten Studien
zeit zulässig. Über die Zulassung zur Prüfung 
entscheidet das Theologische Ausbi1dungs- und 
Prüfungsamt. 

(2) Die erste Prüfung hat den Zweck; durch 
scpriftliche und mündliche Proben festzustellen, ob 
der Prüfling die theologische Bildung, das kirch
liche Ve.rständnis sowie die sonstige Befähigung 

· besitzt, die erwarten lassen, daß er. für den öffent
lichE;n Dienst am Wort geeignet sein Wivd. 

(3) Auf Grund der bestandenen Prüfung ent
scheidet. das Landeskirchenamt über die vorläufige 
Zulassung des Geprüften zur Wortverkündigung, 
zun:i kirchlichen Unterricht und zur $eelsorge; Die 
Zugelassenen werden in die Liste der Kandidaten 
der. Theologie aufgenommen. 

*) Gemäß dem Staatsvertrag sind in der Regel sechs 
Semester an einer deutschen staatlichen Hochschule zu 
verbringen. · 
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Ausbi!d~g~«Ueiist und zw~te theologisc.he P.1:fi:f~~ 

§1 
Der Kandidat wird während einer mindestens 

zweijährigen Ausbildungszeit in ein Lelirvikariat' 
eingewiesen und .einem Predigerseminar zugeteilt. 
Während der Hälfte dieser Zeit kann er auch einer 
anderen kirchlichen Ausbildung überwiesenwerden .. 

§ 8 
Während der Lehrvikariatszeit wird der Kandi

dat durch den Pfarrer; . dem .er zur Ausbildung. 
zugewiesen ist, in alle. Aufgaben des· Pfarramtes 
eingeführt. Unter Anleitung des Vikariatsleiters hat 
er sich in Predigt und Unterricht, Seelsorge und 
kirchlich~ Verwaltung zu betätigen und zugleich 
auf seine theologische Fortbildung bedacht zu sein. 
Zu den Sitzungen des Presbbyteriums ist der Lehr'." 
vikar in .der Regel ,heranzuziehen. , 

§ 9 
(1) In Ausnahmefällen kann der .. Lehrvikar im' 

Einvernehmen mit den zuständigen Stellen in ein 
Vikariat außerhalb der Evangelischen Kirche von 
Westfalen eingewiesen· werden. 

(2) Die Zeit der Ausbildung und praktischen 
Betätigung auf einem kirchlich• wichtigen Sonder
gebiet kann bis zu einem Jahr auf die in § 7 ·vor-. 
geschriebene Ausbildungszeit angerechnet werden. 

§ 10 
(1) Die. Aufgabe des Predigerseminars besteht 

darin, dem Kandidaten zu einem theologisch be..;; 
gründeten · Verständnis des Dienstes in der Ge
meinde zu verhelfen, die Erkenntnis der Heiligen 
Schrift und der evangelischen Lehre zu vertiefän 
und die Einübung in das geistliche Leben in .der 
Gemeinschaft der Brüder zu pflegen und zu fördern. 

(2) Der Kandidat soll sich in die Lebensgemein
schaft des Seminars einfügen. Er ist veFpflichtet, 9-n 
allen Veranstaltungen regelmäßig teilzunehmen .. 

§ 11 
(1) Die theologische und geistliche Zurüstung der 

Kandidaten für ihren Dienst gehört zur beson
deren Veranwortung des Präses . 

(2) Der Kandidat untersteht der · Dienstaufsicht 
des La.ndeskirchenamtes und des Superintendenten, 
in dessen Kirchenkreis er Dienst tut oder sich auf
hält. 

(3) Der Kandidat ist verpfliclitet; die ihm dienst
lich gegebenen Weisungen zu befolgen und die ihm 
übertragenen Aufgaben und wissenschaftlichen Ar.c. 
beiten sorgfältig zu erledigen. 

(4) Will ein Kandidat sich zeitweilig einer ande
ren Ausbildung widmen, so bedarf · er · dazu eines 
beim Landeskirchenamt nachzusuchenden Urlaubs. 

§ 12 
(1) Ein Kandidat, der sich der kirchlichen Auf

sicht nicht fügt, seine wissenschaftliche oder prak.: 
tische Ausbildung vernachlässigt, . eine . mit seinem 
Stande nicht zu 'vereinbarende · Tätigkeit. ergreift, 
oder ein .für einen künftigen Diener der Kirche un
würdiges Verhalten zeigt, wird durcl\ eine .Mah
nung erinnert, mit einem Verweis belegt oder aus 
dem Kandidatenstande entfernt, , 

(2) Die Erteilung eines Verweises erfolgt durch 
das Landeskirchenamt. Die Entfernung aus dem 



Kandi.datenstand wird auf Antrag. des Landeskir.:. 
$enamts durch die Kirchenleitung .· verfügt. · Das 
Recht der Mahnung steht auch dem Superintenden
ten zu. Der. Kandidat ist in allen Fällen zuvor zu 
hören. 

(3) Die Entfernung aus dem Kandidatenstand 
hat die Entziehung der dem Kandidaten beigeleg
ten Befugnisse zur Folge. Gegen die Entscheidung 
der Kirchenleitung steht dem Betroffenen inm:r
halb einer Frist ·von 14 Tagen das Recht der Be
rufung beim Rechtsausschuß der Landeskirche zu. 
Die entzogenen Rechte können von der Kirchen
leitung wieder verliehen werden. 

§ 13 

Der Kandidat ist verpflichtet, dem zuständigen 
Superintendenten von seiner Verlobung Kenntnis 
zu geben. Zur Eheschließung bedarf er der Geneh
migung des Landeskirchenamtes. Diese soll vor Ab
legung der 2. Prüfung nur in Ausnahmefällen er
teilt werden. § 14 

Die Meldung zur zweiten Prüfung ist frühestens 
zwei Jahre, spätestens vier Jahre nach Ablegung 
d,er ersten Prüfung zulässig. Nach 4 Jahren er
löschen. die dem Kandidaten beigelegten Rechte. 
Das Landeskirchenamt kann in begründeten Aus
nahmefällen die Frist auf Antriag verlängern. 

§ 15 

Kandidaten der Theologie aus einer anderen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland angehö
renden Kirche können mit deren Zustimmung zur 
zweiten Prüfung zugelassen werden, wenn sie eine 
diesem Gesetz entsprechende wissenschaftliche und 
praktische Vorbildung erhalten haben. 

§ 16 
(1) Die zweite Prüfung hat den Zweck, durch 

schriftliche und mündliche Proben festzustellen, ob 
der Kandidat in Ergänzung und Vertiefung seiner 
theologischen· Bildung wissenschaftlich und prak
tisch weiter gefövdert und für die Berufung in das 
Pfarramt geeignet ist. 

(2) Auf Grund der bestandenen Prüfung ent
scheidet das Landeskirchenamt über die Aufnahme 
des Geprüften in die Liste der „Kandidaten des 
Pfarramtes". 

IV. 
Die Kandidaten des Pfarramtes 

§ 17 
Die Ordination der Pfarramtskandidaten er

folgt gemäß den Bestimmungen der. Kirchenord-
nung. § 18 

(1) Die Kandidaten des Pfarramtes haben wäh
rend der Dauer eines Jahres kirchlichen Hilfsdienst 
zu leisten. Das · Zeugnis für die Anstellungsfähig
keit als Pfarrer wird ihnen erst nach Ablauf dieses 
Jahres erteilt. In besonderen Fällen kann das Lan
deskirchenamt Ausnahmen zulassen. 

(2) Während der Dauer des Hilfsdienstjahres 
bedürfen die Kandidaten zur Eheschließung der 
Genehmigung des Landeskirchenamtes. 

§ 19 
(1) Auf die Kandidaten des Pfarramtes finden 

die Vorschriften der §§ 11 und 12 entsprechende 
Anwendung. 

(2) Nach .der Orcl;lnation gelten anstatt des § 12 .. 
die Vorschriften .des kirchlichen Disziplinarrechtes 
mit der Maßgabe, .daß anstelle der „Entfernung aus 
dem Amt", ,,Entrernung aus dem. Dienst der Kir
che" tritt. 

V. 
Verleihung der Anstellungsfähigkeit 

in besonderen Fällen 

§ 20 
{l) Ein Kandidat des Pfarramtes aus einer nicht 

zur Evangelischen Kirche der altpreußischen: U:nion 
gehörenden Gliedkirche der Evangelischen Kirche· 
in Deutschland, dessen wissenschaftliche und prak
tische Ausbi:ldung im allgemeinen den Vorschriften 
dieses Gesetzes .entspricht, kann von der Kirchen
leitung zur Anstellung im Pfarramt zugelassen 
werden, wenn durch ein Kolloquium festgestellt 
wird, daß er .dazu geeignet ist. 

(2) Die Vorschrift des Absatz 1 gilt entsprechend, . 
wenn ein Pfarrer einer nicht · zur Evangelischen 
Kirche der altpreußischen Union gehörenden Glied;. 
kirche der Evangelischen Kirche in Deutschland in 
den Dienst der Evangelischen Kirche von West-
falen treten wi:11. ·· 

(3) Theologen aus anderen evangelischen Kir
chengemeinschaften können nach angemessener 
Zurüstung auf Grund eines Kolloquiums zur An
stellung im Pfarramt zugelassen werden. 

(4)Theologen, die aus. einer .nicht evangelischen 
Kirchengemeinschaft zum evangelischen Bekennt~ 
nis übergetreten sind, können nur nach einer länge- .· 
ren Probezeit auf Grund einer besonderen Prüfung 
zur Anstellung im Pfarramt zugelassen werden. 

§ 21 
Wenn ordinierte Missionare und Auslandspfar.:. 

.rer, die nicht für den Dienst in der Heimat ausge
bildet sind, eine gebührende Zeit im Missionsdienst · 

· oder im pfarramtlichen Dienst nm Ausland gestan
den haben, können sie vom Landeskirchenamt zur 
Erlangung ,der Anstellungsfähigkeit im Pfarramt 
zum Kolloquium zugelassen werden. Ordinierte , 
Missionare, die nicht im Missionsdienst gestanden 
haben, können .von der Kirchen1eitung zwecks Er
langung der Anstellungsfähigkeit im Pfarramt zur · 
zweiten theologischen Prüfung zugelassen werden; 

Schlußbestimmungen 

§ 22 
Die Kirchenleitung kann zu dd.esem Gesetz Aus-: 

führungsanweisungen und Übergangsbestimmun-
gen erlasse.n. § 23 

Das Kirchengesetz betr. Vorbüdung und Anstel~ 
lungsfählgkeit der Geistlichen vom 5. Mai 1927 
(KGVBL S. 219) tritt hiermit außer Kraft. 

§ 24 

Dieses Gesetz tDitt am 1. Januar 1954 in Kraft. 

Bethel, den 24. Oktober 1953 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, deri 30. Oktober 1953 

Die Leitung 
der Evangelischen leirche von Westfalen 

D. Wilm 
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Ausführung~bestil].lritungen zum JKirmengt:setz. über da:s Amt des Predigers . 
· · in. der Evangelischen Kirche von:Westfalen · 

vc>m: 21. Oktobf!r 1950 <KABI. s~ 72) 
VQm 18. O~tol:>er 1,953 

AufGrurtd von § 10 des Kirchengesetzes über 
das·Amt des Predigers in der.Evangelischen Kirche 
von Westfalen vom 27. Oktober 1950 .werden zu § 4 
dieses Kirchengesetzes folgende 

AUs.fu-h run:gsb esti mm u_ng en 
'erlassen: 

1. Die Berufung in das Amt de.s Predigers er
. Jolgt .durch eine Kirchengemeinde, eine Kreissynode 
· "öder .eine kirchliche Einrichtung der Inneren Mis

sion. Sie unterliegt der Bestätigung durch das Lan
... deskircher1amt. 

2. Dfe Ordination wird angeordnet, wenn eine 
Berufung' in den Dienst erfolgt ist. Sie wird im Zu-

sammenhang mit der. erstmaligen Einführung bezvt. · 
Einw€isung in einen Dienst vollzogen. · · 

~- Bei der Einführung wird dem Prediger eine 
vom Landeskirchenamt zu genehmigende :Be- . 
rufungsurkunde .· ausgehändigt, der eine . Dienstan--

. weisung und · eine Einkorrimensnachweisurig. beige-
fügt ist. . 

Bielefeld, den 18. Oktober 1953 

Die Leitung 
der Evangelischen ·Kirche von Westfalen 

In Vertretung 
Lücking 

Predigttexte für das Kirchenjahr 1953/54 
.Landeskirchenamt 
Nr. 22401IC7 -17 

Bielefeld, den 30. 10. 1953 

.·1rur das kommende Kirchenjahr ist die Verwen
cluhg · der nachstehenden Predigtredhe in Aussicht 
·genommen. Diese Reihe, die die Perikopen der 

.·. 2; alttestamentlichen Reihe und den 2. Episte:lreihe 

· 1. Advent 
2. Advent 
3. Advent 
4: Advent 
1. W eihnachstag 
2. Weihnachtstag 
Sonnt. li. Weihnachten 
Neujahr . 
~onntag n. Neujahr 

. Epiphanias 
1 . .Sonnt. n. Epiph. 
2; Sonnt. n. Epiph. 
3. Sonnt. n. Epiph. 
4_. Sonnt. n. Epiph .. 
Letzter Sonnt. n. Epiph. 

.. Se,ptuagesimae 
. :Sexage.simae 

Estomihi 
Invokavit 
Reminiscere 

. Oculi . 
Lae,tare 

. Gtündonn-erstag 
K~ireitag 
. Ostersonntag 

·· Ostermontag 
Quasimodogeruiti 
Misericord. Domin1. 
.Jubilate 
Cantate 
Rogate 
. Hirnrnelfahr.f 

Jes. 63, 15-19; 64, 1..---3 
1. Tim: 6; 11...:..16 
Je.s-. 40, 1-,-8 
2. Kor. 1, 18---22 
1. Tim. 3, 16 
Jes. 11, 1-9 
Jud. 17-,-25 
Spr. 3, 1-6. 11. 12 
Röm. 8, 24-32 
2. Tim. 1, 7-14 · 
1. Sam. 16, 1-13 
1. Kor. 2, (1-5) 6-16 
2. Kön. 5, 1-19a 
Kol. 2, 8-15 
'Hab. 3, 3. 4. 11. lK 1~ 
Gal. 2, 16.:._21 
Arnos 8, 1-12 
Hebr. 4, 9-13 
2. Sam. 12, 1-14 
Hebr. U, 1_:_10, 13-16 
Jer. 26, 1-15 
2. Kor. 7, _4-10 
1. Kor. 4, 9-20 
K1ag. Je!'. 1 (1.) 12-21a 
Hehr. 5, 4-10 
Micha 6, 1-8 
1. Kor. 15, 2.0-28 
1. Kor. 15, 3_5-50 
Jes. 52, 1-10 
Apg, 20; 17-38 
1. Mos. 1, 1-31; 2, 1-3 
Apg. 16, 16~o 
Jes.55, 5-U 
Kol. 1, 12-23 

(vgl. Kirchlich.es Amtsblatt, IL Teil, .Nr. 3/1953) im 
Wechsel btingt, wird 4uch den Predigttnediitationen 
zugrunde gelegt. Die Herten Pfarrer und Hilfspre
diger werden erneut gebeten, sich de;r allgemeinen 
kirchlichen: Predigtordnung, falls nicht ganz beson
dere Gründe eine Abweichung nahelegen, anzu-,. 
schließen. 

Exaudi 
Pfingstsonntag 
Pfingstmontag 
Trinitatis 
1. Sonnt.n. Triri: 
2. Sonnt. n. Trin. 
3. Sonnt. n. Trin. 
4. Sonnt. n. Trin. 
5. Sonnt. n. Trin . 
6. Sonnt. n. Trin. 
7. Sonnt. n. Trin. 
8. Sonnt. n. Trin. 
9. Sonnt. n: Trin. 

10. Sonnt. n. Trin. 
11. Sonnt. n. Tran . 
12_. Sonnt. n. Trin . 
13. Sonnt. n. Trin. 
14. Sonnt. n. Trin. 
15. Sonnt. n. Trin. 
16. Sonnt. n. Trin . 

(Erntedankfest) 
17. Sonnt. n. Trin. 
18. Sol,lllt. n. Trin. 
19. Sonnt. n. Trin . 
20. Sonnt. n. Tvin. 

(Reformationsfest) 
Drittletzter Sonntag 

im Kirchenj.ahr 
Vorletzter Sonntag 

im Kirchenjahr 
Buß- und Bettag 
Letzter Sonntag 

im Kirchenjahr 

1. Mos. 11, 1-9 
Joel 3, 1~ 
E:ph. 4, 11-16 
2. K9r. 13, 11-13 
Jer.1, 4-10. 17-19 
Jak. 2, 1-10 
Hes. 18, 21-24 (29-32) 
1. Kor. 12, 12-27 
1. Kön. 19, 9b-21 
Apg. 8, 26-39 
Jak. 3, 1-12 
Jak. 2, 10-17 
2. Chron. 1, 7-12 
Apg. 13, 42-52 
Jak .. 1, 2-12 
Jes; 38, 11-13. 17-'-20 
1. Joh, 4, 7-17 
1. Thess. 1, 2-10 
1. Mos. 2, 9-17 
1. Mos. 8, 15-22 

Apg. 4, 32-35 
1. Sam. 17, 1-9. 37-51 
Röm. 7, 6-'-25 
1. Kor. 1, 10-17 od. 
1. Kor. 3, 11-23 

Röm. 14, 7-12 

Offb. 21 1-7 
Jes. 5, 1-7. 11-16 

Jes. 35, 1-,-10 



Vergütungssätze 
fürtErteilung nebenamtlichen u'f!d 

nebenberuflichen. Unterridlts 
"'"'- RdEr1: d."Kultusministers vom 5. 9. 1953- Z211-
241U - 1002153 -
Bezug: Erlaß vom 31. 1. 1953 - II E gen 31 - Nr. 

44/53 -, Amtsblatt des. Kultusministeriums· s. 20. ·. . . 

Durcli·die Gewährung eines weiteren Teuerungszu~ 
schlages in Höhe von 20 v. H. auf die Grundgehälter 
der Beamten· pp. ist aucli eine weitere Erhöhung der 
·v ergütungssätze für den nebimamtlichen und neben
beruf licheri Unterricht notwendig geworden. Im Einver.: 
nehmen mit dem Herrn Finammiinister werden deshalb 
mit Wirkung vom 1. April 1953 diese Vergütungssätze 
wie folgt neu. festgesetzt: 

A. Im Volks- und Realschuldienst 

(RdErl. d. RMfWEuV. vom 19. 4,. 1938 - PrBesBl. 
s. 86.) 
1.. Für Lehrpersonen mit Bezug von Dienst- oder Ver

sorgimgsbezü.gen aus öffentlichen Kassen je Einzel· 
stunde 4,20 DM. 

2. Für iiii:htbeamtete Lehrlcräfte und solche, die kein 
sonstiges Dienst· oder Ruhegehaltseinlwmmen be-. 
ziehen je Einzelstunde 4,20 DM bis 5,25 DM und 

3. fiir nicht vollbeschäftigte technische Lehrhräfte ohne 
Lehrbefähigung je Einzelstunde 3,40 DM •. 
Die Bezahlung nach· Jahreswochenstunden ist zu
lässig. 

B. Im höheren Schuldienst 

. (RdErl. d. RMf\fEuV. vorn 26. 3 •. 1938 (36) 
· PrBesBl. S. 6411938). · 
1. Für Lehrpersonen mit Bezug von Dienst• oder Ver• 

sorgungsbetügen aus öff6:ntlichen Kassen, deren 
Eingangsstelle im Hauptamt zur Besoldungsgruppe 
A 2 c 2 oder höller gehört, je Einzelstunde. 5,25 DM, 

2. für nichtbeamtete Lehrlcrä{te .und solche, die /~ein 
sonstiges Dienst• oder Ruliegelialtseinlcommen be
ziehen, deren · Vorbildung aber den im Absatz B 
Zif/er 1 bezeichneten Personen entspricht, je Ein• 
zelstunde 6,60 DM, 

3. für die . übrigen beamteten Leli~kräf te je Einzel
.stunde 4,20 DM und 

4. für die. iibrigen nichtbeamteten. Lehrkräfte und 
solche, die lcein sonstiges Dienst- oder Ruhegehalts
einkommen bezielien je Einzelstunde 5,25 DM. 
Die .Vergütungen sind nacli Jahreswochenstunden zu 

zahlen, wenn im voraus feststeht, daß die Beschäftigung 
länger als einen Monat dauert. Die Sätze für eine Jah· 
reswochenstunde betragen: 

· zu Zilf er B 1 
zu Ziffer B 2 
zu Ziffer B 3 
zu Ziffer B 4 

= 210,- DM 
= 264,- DM 
= 168,- DM 
= 210,- DM. 

C. Im Berufs- und Fachschuldienst 

(RdErl. d. RMfWEu V. vom 28. 2. 1938 - DWEu V. 
s: 138). 
a) .im Berufsschuldienst: 

1. Für Lehrpersonen mit. Bezug von Dienst; oder 
Versorgungsbßzügen aus öffentlichen Kassen je 
Einzelstunde 4,20 DM, 

2. für nichtbeamtete Lehrkräfte und solche, die. 
kein Dienst· oder Ruhegehaltseinkommen be
ziehen, je Einzelstunde 4,20 D~ bis 5,25 DM, 

Jür 
' den l:ieru1sscnm,aumst. Je l!;t1izetst1'tnore 
bis DM, 
für nebenamtliche. Leit11ng einer Berufsschule ~ 
mit niindestens 12 Jahreswo:chenstunden je 
Stunde 10,50 DfM., höchstens jedoch 1 050,-DM. 

b) im Fachschuldienst: 
L · Für Lehrpersonen mit Bezug von Dienst~ oder 

· Versoi,gungsbezügen aus öffentlichen Kas11en, 
. deren Eingangsstelle .im Hauptamt zur ,Besol
dungsgruppe A 2 c 2 oder hölier gehört; je Ein• 
zelstunde 5,25 DM, · 

2. für niditbeamt~te Lehrlcräfte und solche, die ke.in .. 
sonstiges Dienst- oder Ruhegehaltseinlcommen 
beziehen, deren Vorbildung. aber den im Absatz 
C - b -1 bezeichneten Personen entspricht je 
Einzelstunde 5,25 DM bis 6,60 DM und 

3. für alle anderen Lehrlffäf te gelten die in Ab-
satz C _;_ a -:- 1 - 4 vorgesehenen Sätze. · 

Zu Absclmitt C ist die Bezahlung nach Jahres
wochenstunden zulässig. 

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit dem 
Herrn Finanzminister. Im. Auftrage: 

Otto 

An. die Herren Regierungspräsidenten in Aaclten, Arns
berg, Detmold, Düsseldorf, Köln µnd Münster; 
An die Schull.:ollegien in Düsseldorf und.Münster. 

Landeskirchenamt 
Nr. 21946 / B 13-13 

Bielefeld, den 24: 10. 1953. 

Vorstehenden Erlaß bringen wir zur Kenntnis. 
Per Runderlaß.des Kultusministers yom 31. Januar 
1953 - II E gen/ 31 Nr. 44/53 - ist von uns mit 
Verfügung vom 24. März 1953 - Nr. 5674[C 9 ·...;. 
08a (KABl. S. 31) bekanntgegeben worden. · 

Grundsteuerfreiheit für vermietete 
Räume einer Pfarrerdienstwohnung 

. 

Landeskirchenamt 
Nr. 21589 / B 14..,..; 05 

Bielefeld, den 27 . .10. 1953 

Der Bu11desfinanzhof in München hat in obiger 
Angelegenheit. die Yon der Evangelischen Kirchen
gemeinde Burg iri Burg a; d. Wupper .erhobene 
Rechtsbeschwerde gegen den Bescheid des Finanz
amtes Solingen-Ost durch Urteil vom 21. August 
1953 (Az. III. 109/53 S.) zu Gunsteµ der Kirchen-
gemeinde entschieden. . 

In dem Urteil wird ausgeführt, der Umstand, 
daß sog. fremdvermietete Räume einer Pfarrer
dienstwohnung einen Mietertrag . abwürfen, könne. 
für aie Frage der Grundsteuerfreiheit nkht. aus- ' 
schlaggebend sein. Es komme vielmehr einzig und 
allein darauf an, ob die fremdvermieteten ·· Räume 
durch die Überlassung an Außenstehende den· Cha
rakter einer Dienstwohnung yerlören. Das aber 
müsse überall da Yerneint werden, wo eine solche 
Überlassung mit Rücksicht auf die Wohnungsnot . .:_· 
also ein.erseits im öffentlichen Interesse, ancterer
seits nur für die begrenzte Zeit des Wohnraum.:: 
mangels - erfolge. Dei: Natur der. Sache nach mache 
es ... -c:- entgegen der Ansicht des Finanzgerichts Düs
seldorf - keinen Unterschied, ob eine Unterver:.. 
mietung durch den Wohnungsinhaber (Pfarrer) od~r 
eine unmittelbare Vermietung durch die Kirchen
gemeinde selbst vorliege. 
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Urkunde über eine Pfar~stellenerrichtung 
Auf Grund v:on § 72 ·der Kirchenordnung für die 

evangelischen Gemeinden der }?rovinz Westfalen und 
der Rheinprovinz vom 6. November 1923 und :von 

· § 25 des Kirchengesetzes über die Leitung der Evan'." 
.gelischen Kirche von Westfalen vom 12. November 
1948. wird nach Anhörung der Beteiligten hierdurch 
folgendes festgesetzt: § 1 

In der Evangelischen Kirchengemeinde D a t -
t e i n , Kirchenkreis Recklinghausen, wird eine wei'." 
tere (3.) Pfarrstelle errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß dem. Kirchengesetz 
über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 
1953. 

§ 2 
Die Urkunde tritt am L November 1953 in Kraft. 

Bielefeld, den 30. Oktober 1953 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

(L. S.) Iri Vertretung 
Lü cking 

Nr. 19147/Datteln 1 (3} 

Urkunde über eine Pfarrstellenerrichtung 

Auf Grund von § 72 der Kirchenordnung für 
die evangelischen Gemeinden der Provinz West
falen und der Rheinprovinz vom 6. November 1923 
und von § 25 des Kirchengesetzes über die Leitung 
der Evangelischen Kirche . von Westfalen vom 
12. November 1948 wird nach Anhörung der Be
teiligten hierdurcj:i folgendes festgesetzt: 

§1 
In der Evangelischen Kirchengemeinde M e in -

e r z h a g e n , Kirchenkreis Lüdenscheid, wird eine 
weitere. (2.) Pfarrstelle errichtet. 

Die Besetzung erfolgt. gemäß dem Kirchengesetz 
über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 
1953. 

§ 2 

Die Urkunde tritt am 1.. Dezember 1953 in Kraft. 

Bielefeld, den 22. Oktober 1953 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

·:. (L. S.) . ·· D; Wilm 

, Nr: 1~2101.J.VIe~etz1iagen 1 <2> . ',, ,', 

Urkuride· übet efne Pfärrstellenerr:tchtung 
' .,,,, ' , '' '' .,, ' ' ~' ~ 

. A~f Gfutid' voh § 72 der Kircli:~m>rdnuri~ für die 
, ~va11gelische1i1 (}enieind~n:der:prov!nz Westfa!eh lllld ·· 
:der Rheinprovinz. voro. 6. November 1923 und voµ, 
§ 25 des Kirchengesetzes über die Iiel.tung der Evan:
gelischJr:l" Kirche vo~·Westfal'en vom J2. November 
194,8 wird na.ch Anhörung der Bet~iligten hierdurch, 
folgendes festgesetit1 . . ., 

§ 1 
In · der .. Evangelischen · Kirchengemeinde W a t -

t e n scheid , Kirchenkreis Gelsenkirchen, wird 
eine weitere (6.) Pfarrstelle errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß dem Kirchengesetz 
über. die. Besetzung der Ge~eindepfarrstellen in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen vol:rl, 29. Mai 
1953. . § 2 . 

Die Urkunde tritt am 1. Dezember 1953 in Kraft. 

Bielefeld, den 24. Oktober 1953 

Evang~lische Kirche von Westfalen 
Das· Landeskirchenamt 

(L. S.) D. W ilm 
Nr. 18097 / Wattenseheid 1 (6) 

Persönliche und andere Nachrichten 
Zu besetzen ist 

die neu errichtete (2.) Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde M e i n e r z h a gen , Kirchenkreis Lüden
scheid. Die Kirchengemeinde hat freies Wahlrecht. 
Bewerbungsgesuche sind durch den Herrn Super
intendenteri an das Presbyterium zu ri,chten. Die 
Gemeinde hat Luthers Katechismus. ' 

Berufen sind 
Pfarrer Wilhelm D ö r n m an n , früher in der 

Evangelischen Kirche im Rheinlaµd, zum Pfarrer 
der Kirchengemeinde W i n g e s h a il s e n, Kirchen
kreis Wittgenstein, als Nachfolger des nach Mill.,. 
heim/Ruhr - Styrum berufenen Pfarrers Rüdiger 
Müller; 

Pfarrer Otto Grün b er g, bisher in Fletten-. 
berg, zum Pfarrer der · Kirchengemeinde Oh 1 e , 
Kirchenkreis Lüdenscheid, als. Nac;hfolger des aus-, 
geschiedenen Pfarrers Stork; 

Pfarrer Kurt M u Hi m an n , früher in der 
Evangelischen Kirche im Rheiriland, zum Pfarrer 
der Kirchengemeinde B i r ke 1 b a c h , .Kirchen
kreis Wittgenstein, als Nachfolger des nach Leeden 
berufenen Pfarrers Leitnbacll; 

B,:ilfsprediger Heinz E 1 s e r man n zum Pfarrer 
der · Kirchenge1;peinde V o e r d e , Kirchenkreis 
Schwelm, in die neuerrichtete (3.) Pfatrstelle;. 

Hilfsprediger Friedrich August Harre· zum 
Pfarrer der Größeren Eyangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde H a g e n , Kirchenkreis Hagen, 
in die 4. · Pfarrstelle. 

Ordiniert sind 
Hilfsprediger„ Horst Bühle r am 11. 9~tober, 

1953 in Marl-Drewer; .· .. . . . ... .. 
Hiifsprediger .Walters .Go e z am··~9: Se,P,tember. 

l953in;liiils; . . .· .. ··· .... '. ·· .'·. · ... · 
Hilfsprediger. Willi s chi ff er a:tn 1.1. Qktober · · 

1953.in Altena; ·.·, .. ··.· ... ··· ' · ·. · ,,.· ·. ·. 
Hilfsprediger l{arl Otto S. t o f. f er· am '27 .. Sep

tember: 1~53· in Dahle. 

·· Gestorben. ist·. 
. ··Pfarrer i. R. D.\Valth~r,'iv,rfoh~ells,.früher 

.•.. in' Bethel, Kirchenkreis···~ielefelci, 'am, 9 .. ··01dober 
1953. inl 8~. '.yebensjah,re: ' . 

. He;ätisgeteberi .~cim Landesklrcllenam{,der Eva~gelischen Kirche vciri W:estfalen; Biei~feld, Gütersloher Straße ,29: ;;!;;. P q s't • - · 
·, a.n s C. h r i f t ::(2la) Bethel bei Bielefeld, Postfach.;~.''.F e,r n s p r.e Ch~ Nr:.: 6~.-7.11,-1'3; ;.;:,,S p'r e C·h t a g:!m I'...ande11klrehenanJtJ 

0 1 e n s t a ·g (Besuche an anderen 'ragen, 'lnsl)esoncle.re am :Oonrierstag, gern' Sltzi.irigstag, nur nach .vorheriger Verelnb~rung) , 
...:.;, K' ci. n t e. n d.e.r t. an <f e's kt I'C h :e 'n.k a s s'e: Konto .Nr:· 140 69. beim .Postscheck,amt Oortmund1 .Ko.nto· .Nr. 5211 bei d~/ 
~tadtsparklisse Bil:,lefeld; Konto Nr/ A 189 be(del' parie1;1risgenossehscl'!atr der Westfälischeri lhneren•,Mi~On in ll:'J:!,lnster. - · 

· ' · ·· • . Dru~: .D.eutscher, Hei~at~Verlag,;. Bielefeld. ' 


